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Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer 2026 
vom 17.12.2025 

 
Aufgrund des § 25 Abs. 1 bis 4 des Grundsteuergesetzes, des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die 
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung einer 
optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer 
Nordrhein-Westfalen sowie der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 
 

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz erhebt Grundsteuer mit folgenden Hundertsätzen des Steuermessbetrags 
oder des Zerlegungsanteils (Hebesätzen): 
 

1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 
230 v. H. 
 
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 
550 v. H. 
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§ 2 
Festsetzung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 

 
Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz erhebt Gewerbesteuer mit dem folgenden Hundertsatz des 
Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils (Hebesatz): 
 
416 v. H. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

§ 4 Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 außer Kraft. 

 

 

 

 

Herzebrock-Clarholz, den 29. Dezember 2025 

 

Der Bürgermeister 

 

Marco Diethelm 

http://www.herzebrock-clarholz.de/

